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„jammerten und weinten und rangen die Hände; ſie eteten aber
auch Es beiläufig vierzig Menſchen dort; zur Hälfte werden
PS wohl Uden geweſen ſein Ein Mann neben miu ma immer—
fort das Kreuz und rang immerwährend die ande Fün Kinder

ſie chienen mir Geſchwiſter eteten mit miu kniend.“ Auf
meine rage, was ſie gebetet, Uhr das Kind fort ＋ Nun, ich habe
5  Um heiligen Schutzengel ebetet und die vollkommene Reue.
muſste dieſes ebe auch meiner ante vorbeten, denn meine ante
iſt romm, ſie geht öfter zur eiligen Beichte und weiß auch,

In der Gefahr vollkommene Reue erwecken ſoll Sie onnte
aber das Gebet nicht QAus dem Gedächtniſſe herſagen und wo
darum, daſs ich eS ihr orbete Nun knieten ſich, während wir
zwei eteten, auch andere nieder nd da erkläarte meine ante einigen
Leuten neben mir, warum ſie ſich gerade die vollkommene Reue
vorbeten laſſe und we große Kraft dieſes Gebet habe Da eteten
nun auch die übrigen eute, die uns Chriſten ſchienen, die voll-—
kommene Reue mit, während ich laut vorbetete Wir eteten dieſes
(be einigemale und dann amen die Löſchmänner, durch die wir
alle vom Balkon und von dem anehen befindlichen Fenſter 9e⸗
rettet wurden.“ Brauche ich wohl erſt 3u beſchreiben, welche Freude
ich über dieſes gute Kind, das um Miſſionär wurde un ſo
rnſter Stunde?

a, Cardinal Franzelin, der Mann der Wiſſenſchaft, erwies
ſich auch als einen Mann der raxis, als ELU dem Clerus Deut
an aut zuzurufen wünſchte: Prediget und Unterrichtet fleißig
über die vollkommene Reue!
Das Rundſchreiben „Rerum novarum“ und eine

Zittenlehren.)
Von Auguſtin 95 xaeten (Holland)

Aufgabe der Arbeitgeber.
Die Aufgabe der Arbeitgeber bei der Löſung der ſocialen rage,

welche ächſten ieg und In jedem Einzelfall unmittelbar dringlich iſt,
beſteht In der Einhaltung der Vorſchriften der Gerechtigkeit beim Arbeits⸗
vertrage und bei deſſen Ausführung. eln weder iſt der Gerechtigkeit
genügegeleiſtet durch die 0 Leiſtung eines gerechten Lohnes, noch
ſind die Aufgaben und en des Arbeitgebers dann erſchöpft, enn

der Gerechtigkeit betreffs des Arbeitsvertrages allſeitig nachgekommen
iſt eine en gehen weiter. Er hat außer den Pflichten der
ſtrengen Gerechtigkeit der Arbeiterwelt gegenüber noch weitere Ociale
Pflichten erfüllen und Uufgaben der chriſtlichen lebe zu ſen

erg Quartalſchrift 1892, III Heft, V 513 und Heft, D 7725
Jahrgang 1893, Heft, und II Heft, 2881
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bren wir vorab die Mahnungen de päpſtlichen Rundſchreibens:

„Die Pflichten, welche die den Beſitzenden und Arbeitgebern
einſchärft, ſind folgende: die Tbetter dürfen nicht als Sclaven be⸗
andelt werden; ihre perſönliche Würde, die durch den chriſtlichen
Charakter geadelt iſt, muſs L als heilig gelten. Die 11 ruft
den Arbeitgebern weiter abe auch die gebürende Rückſicht auf
das geiſtige 0 und die religiöſen Bedürfniſſe der Arbeiter; ihr
ſeid ver  1  Et, ihnen Zeit laſſen für ihre gottesdienſtlichen Uebungen;
thr ur ſie nicht der Verführung und ſittlichen efahren ausſetzen;
den Sinn für Häuslichkeit und Sparſamkeit dürft ihr In ihnen nicht
erſticken laſſen; C8 iſt Ungerecht, ſie mit mehr Arbeit beſchweren,
als ihre Kräfte tragen können, oder Leiſtungen von ihnen zu fordern,
die ihrem CU oder Geſchle nicht entſprechen. Am nächſten aber
liegt die den Arbeitsgebern ob, Vꝗ

.

edem das Seine zu geben
Freilich müſſen, um den gebürenden ohn richtig emeſſen, manche
Momente Iun Betracht werden; aher das iſt Im allgemeinen
nicht außer Acht vu laſſen eigenen orthei Bedürftige drücken
und fremde Noth ausbeuten, iſt gegen göttliches und menſchliches ech
Dem Tbetter den gebürenden Lohn vorenthalten, iſt eine Sünde,
die Himmel ſchreit „Siehe“, ſagt der heilige El „der Lohn
der Tbeiter, den ihr unterſchlagen, ſchrei zu ott auf, und ihre
Stimmen dringen zum errn Sabaoth“. V 5, 4 Die Beſitzenden
dürfen endlich Unter keinen Umſtänden die Tbeiter In thren Erſparniſſen
ſchädigen, ſei eS durch Gewalt oder durch Trug oder durch Wucher⸗
künſte; und das umſoweniger, als ihr Stand minder Unrecht
und Uebervortheilung geſchützt iſt, und ihr Eigenthum, eil gering,
eben deshalb größere Achtung verdient.

Wer ird In Abrede ſtellen, daſs die Befolgung dieſer Vor⸗
ſchriften allein imſtande ſein würde, den beſtehenden wieſpa amm
ſeinen Urſachen beſeitigen? ber die 1  E, we auf den
Ußſtapfen thre göttlichen Lehrers und ührer Je

ſus Chriſtus
wandelt, hat noch höhere Ziele; ſie trachtet mit Vorſchriften von
noch größerer ſittlicher Vollkommenheit den einen E dem anderen
mögli anzunähern und Eln freundliches Verhältnis zwiſchen eiden
herzuſtellen. Nur wenn wir das ünftige Unſterbliche Leben zum
Maßſtade nehmen, können wir 33  ber das gegenwärtige Lehen Uun-
befangen und gerecht Urtheilen. däbe C8 kein nderes eben, ſo würde
eben ami der Begriff ſittlicher Pflicht verloren gehen, und das
irdiſche Daſein würde 3u einem Unkeln, von keinem Verſtande u
entwirrenden Räthſel Wenn dies uns chon die Vernunft ſelbſt ſagt,
ſo wird ES zugleich durch den Glauben verbürgt, der als Grundſtein
CI Religion die ehre hinſtellt, daſs erſt beim Ausſcheiden Aus dem
irdiſchen (ben Unſer wahres (ben beginnt Denn ott hat Uuns
nicht für die hinfälligen und vergänglichen Uter der Zeit geſchaffen
ſondern für die ewigen des Himmels, und ETL hat uns die Erde nicht
als eigentlichen Wohnſitz, ondern als Ort der Verbannung angewieſen.

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1893, ILII. 35
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Ob der Men Reichthum und an anderen Dingen, die man
Uuter nennt, Ueberfluſs habe oder angel eide, darauf kommt für
die ewige Seligkeit nichts 0 aber ſehr viel omm auf die Weiſe an,
wie eT1 jene inge benützt. Je

ſus I  U hat durch eine „reiche
Erlöſung“ keineswegs Leiden und Kreuz hinweggenommen, das
unſeren Lebensweg bedeckt, EL hat 5 aber in einen orn für Unſere
Tugend, In einen Gegenſtand des Verdienſte verwandelt, und Keiner
wird der ewigen Krone theilhaftig, der nicht den ſchmerzlichen reuzweg
des errn wandelt „Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch
mit ihm herrſchen“. (II Tim 2, 12.) Durch ſeine freiwilligen Mühen
un Peinen hat jedoch der Heiland all' unſere Uhen und Peinen
wunderbar gemildert. Er erleichtert uns die Ertragung aller Trübſal
nicht bloß durch ſein Beiſpiel, ondern auch durch eine ſtärkende Gnade
und durch den Ausblick auf ewigen Lohn „Denn unſere vorüber⸗
gehende und leichte Trübſal In der Gegenwart rwirkt un ern über⸗
ſchwängliches Maß von Glorie Iun der Ewigkeit“. (II Cor 4, 170

Es ergeht alſo die Mahnung der Kirche die mit Glücks⸗
gütern Geſegneten, daſs Reichthum nicht von Mühſal frei mache,
und daſs EL für da ewige eben nichts nütze, 10 demſelben eher
ſchädlich ſei Die auffälligen Drohungen Je

ſu Chriſti die Reichen
müſsten dieſe mit Ur erfüllen, denn dem ewigen Richter ird
ein ſtrengſte Rechenſcha über den Gebrauch der Uter dieſes Lebens
abgelegt werden müſſen Eine wichtige und tiefgreifende ehre ver-⸗
ündet die ſodann 41  ber den Gebrauch des Reichthums, eine
Lehre, we von der heidniſchen Weltweisheit nur dunkel geahnt
wurde, die aber von der 11 In voller Klarheit hingeſtellt und,
was mehr iſt, In lebendige praktiſche Uebung verſetzt wird Sie be⸗
T die Pflicht der Wohlthätigkeit, das Almoſen Dieſe ehre hat
die Unterſcheidung zwiſchen gerechtem Beſitze und gerechtem Gebrauch
des Beſitzes zur Vorausſetzung. Der Sonderbeſitz ründet ſich, wie
wir geſehen haben, auf die natürliche Ordnung. Den Eſt zu 9e·
rauchen, natürlich innerhalb der ranken des Rechtes, das iſt dem
Individuum nicht bloß rlaubt, ondern * iſt auch Im geſellſchaft
en Daſein des Menſchen eine Nothwendigkeit. 77 iſt erlaubt,“
ſo drückt ber heilige Thomas PS aus, „daſs der Men Eigenthum
beſitze, und CS iſt zugleich nothwendig für das menſchliche Leben.“
14 66 2 rag man nun, wie der Gebrauch des Beſitzes
beſchaffen ſein müſſe, ſo antwortet die Kirche mit dem nämlichen
eiligen Lehrer: „Der en muſs die äußeren inge nicht wie
ern Eigenthum, ondern wie gemeinſames Gut betrachten und be⸗
andeln, inſoferne nämlich, als ETL ſich zur Mittheilung derſelben
Nothleidende El verſtehen ſoll Darum ſpri der Apoſtel: „Befiehl
den Reichen dieſer Welt daſs ſie geben und mittheilen.“
(Eb 2 U. Tim. 6, 17.) Gewiſslich iſ niemand verpflichtet,
dem eigenen nothwendigen Unterhalte oder demjenigen der Familie
Abbruch zu un, dem Nächſten beizuſpringen. Es beſteht nicht
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einmal die Verbindlichkeit, des Almoſens wegen auf ſtandesgemäße
und geziemende Usgaben zu verzichten. „Denn niemand iſ
weiter mit dem Thomas zu prechen „verpflichtet, auf unangemeſſene
Weiſe zu leben“ (Eb 6 ſt der Beſitz jedoch größer,
als * für den Unterhalt und ein ſtandesmäßiges Auftreten nöthig iſt,
dann Y die ein, vom Ueberfluſſe den nothleidenden Mit—
brüdern Almoſen zu penden „Was ihr an Ueberfluſs abet, das
gebe den Armen“, E ‘eS Im Evangelium. (Lul 41.) Dieſe

iſt jedoch nicht eine Pflicht der Gerechtigkeit, den Fall der
äußerſten oth ausgenommen, ondern der chriſtlichen iebe, und
darum kann ſie auch nicht auf gerichtlichem Wege erzwungen werden.
Sie erhält indes eine Bekräftigung, mächtiger als die durch irdiſche
Geſetzgeber und Richter, von Seiten des ewigen Richters der Welt,
der durch vielfache Ausſprüche die Mildthätigkeit m 7 iſt
eliger geben als nehmen“ (Äpoſt 2 35), und der verkündet,
jüngſten Tage Gericht halten wollen ber endung und Ver⸗
weigerung des moſen eine Armen, ſo als Are eS ihm ſelbſt
geſpendet oder verweigert worden.

Verweilen wir hier, um die Schätze von Belehrungen und
Ermahnungen eln wenig zu eben, Chriſti Stellvertreter In
dieſen inhaltſchweren Worten niedergelegt hat Die allernothwendigſte
Pflicht der Arbeitgeber iſt, der Gerechtigkeit genügezuleiſten, oder,

eS in anderer Form auszudrücken, kein Unrecht zu thun Da
en man faſt unwillkürlich ſofort Verabfolgung gerechten Lohnes.
Es iſt wahr, Leo ILII nennt gerade dieſes die nächſtliegende oder
ielmehr die hervorſtechendſte ber ? ſetzt ſie doch erſt hin,
nachdem E eine Reihe anderer inge rwähnt hat, In denen
der Arbeitgeber wohl zuſehen muſs, um nicht ein chweres Unrecht
an dem rbeiter 3 begehen, inge, die ſich ein großer El
der heutigen Arbeitgeber gar nicht kümmert, und die einem polizei⸗
en wang entweder gar nicht oder ſehr ſchwer zugänglich ſind

Auch für den Arbeiter gibt eS nicht bloß materielle üter;
auf die geiſtigen und übernatürlichen Güter hat EL ebenſo gut Anſpruch
als die beſitzende Claſſe Auf dieſe Uter hat der Arbeitgeber gebürende
Rückſicht zu nehmen. Vor allem darf EL dieſelben dem Tbeiter nicht
verkümmern laſſen Der heilige QAter nennt hier drei Punkte, welche
beſonderer Beachtung wert ſind •7 hr Ar den Sinn für Häus⸗
lichkeit und Sparſamkeit In den Arbeitern nicht erſticken aſſen;

ihr ur ſie nicht der Verſuchung und den ſittlichen Gefahren
ausſetzen; ihr ſeid verpflichtet, thnen Zeit laſſen für ihre gottes⸗
dienſtlichen Uebungen.“

Häuslichkeit und Sparſamkeit iſt ein nothwendiges Erfordernis
für das materielle und das moraliſche Wohlſein des Arbeiters ber
ſie ſind bedingt von dem mſtande, daſs der Arbeiter thatſächlich
nicht ganz ſeiner Familie werde und daſs vor allem die
Hausfrau auch daheim die häuslichen Geſchäfte beſorgen könne; ſie
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ſind ferner bedingt von dem mſtande, daſs durchſchnittlich der Lohn
auf das niedrigſte Maß des um Lebensunterhalt urchaus Not
wendigen ſich nicht beſchränke. Mit dieſer Forderung, welche die
Sittlichkeit und das materielle Wohlſein ſtellen muſs, in eradem
egenſatz die thatſächliche Lage ſo vieler Arbeiterfamilien, wo nicht
nur der Familienvater, ondern auch die Utter und die noch in
den Kindesjahren ſtehenden Spröſslinge von morgens bis abends

die Maſchinen ebannt ſind und zuhauſe keine Zeit nden, ſich
als Glieder einer und erſelben Familie fühlen Sollte eS da
nicht Gewiſſen

—

8

pflicht, ich ſage nicht des einzelnen Arbeitgebers, eil
e die Situation beherrſchen ohnmächtig iſt, aber der Arbeitgeber
Im allgemeinen ſein, afur orge tragen, daſs ohne Anſpannung
aller Kräfte einer Familie, durchgängig ohne Ueberanſpannung der
d einer Hausmutter und der noch arbeitsunkräftigen Jugend,
die Arbeiterfamilie genügenden Lebensunterhalt gewinnen kann, und
daſs eine 30⁴ Jugend und eine threr Natur nach den Herd
angewieſene Hausfrau aus den Fabriksräumen ausgeſchloſſen würden?

＋ Ihr Ar die Tbeiter nicht der Verſuchung und den ſittlichen
efahren ausſetzen“ das iſt die andere Mahnung Leos III

die Arbeitgeber. darf überhaupt Keinen der erſuchung und
den ſittlichen efahren ausſetzen: das iſt die Forderung der all⸗
gemeinen Nächſtenliebe. ber Im verſtärkten Maße gilt das den
Arbeitgebern gegenüber thren Arbeitern Dieſe ſind 10 jene an⸗

gewieſen. Es wird ein himmelſchreiender Miſsbrauch, enn ern
mächtiger Fabriksherr eine Ueberlegenheit und die Abhängigkeit
der zahlreichen Arbeiterſchar dazu verwendete, unerlaubte inge

erpreſſen. Man braucht hier nicht einmal eigentliche, Im hervor⸗
ragenden Sinne unſittliche Handlungen zu denken; ern nicht minder
großes Verbrechen dre Es, ann twa bei Wahlen oder ähnlichen
Ereigniſſen ein ruck auf die Tbeiter ausgeü würde, ſie zu
einer ihr eéwiſſen verſtoßende Stimmabgabe zu veranlaſſen.

Die t, von den untergebenen Arbeitern Verſuchung und
1  E eéfahren abzuwenden, geht weiter. Sie will, daſs die Tbeiter
moraliſch ſicher geſtellt ſind Angriffe anderer, mit denen ſie,
mei Im gemeinſamen Arbeitslocal, beſtändig verkehren müſſen,
und daſs die Art der Arbeitsleiſtung ſelbſt hohe E Gefahren
nicht In ſich chließe Wo Perſonen verſchiedenen Alters und Ge
ſchlechtes In emſelben Arbeitsraume beſchäftigt ſind und ſich gegen⸗
ſeitig In die ande arbeiten müſſen, fordert PS das nſtands⸗ und
Sittlichkeitsgefühl, daſs verſchiedene Geſchlechter miteinander nicht In
eine ſo ſtändige und nahe Berührung kommen, 25 unſittliche
Anreizung faſt zur unausbleiblichen olge Aben müſste. Und
erſt in den zuu Waſchung und Reinigung hergerichteten Localen nicht
ſtrenge eidung ermöglicht und unerbittlich gehandhabt wird, dann
Gau ſich dort ein wahrer mu für Cele und Unſchuld Die
neueren Geſetzgebungen aben ſich auch ielfach Ahin erweitert, daſs
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ſie bei Einrichtung der Arbeitsräume dem Sittlichkeitsſchutze durch
beſtimmte Maßregeln echnung tragen verpflichten. Es iſt dieſes
nUuLr eine dringliche, vom natürlichen Sittengeſe gebieteriſch geforderte
Pflicht Ob aber und wie weit das 0 Geſetz hilft iſt eine andere
rage Das natürliche Sittengeſetz geht übrigens noch weiter: eS
ma * dem Fabriksherrn zur Pflicht, zuzuſehen und das Verhalten
der ihm untergebenen Trbeiter zu beobachten, amt nicht Verführung
der Unſchuld und unſittliche Zudringlichkeit die Arbeitsräume
Atten der Unde mache Ob nicht auch bei on gutgeſinnten
chriſtlichen Arbeitgebern In dieſer Hinſicht zuweilen Arge Unterlaſſungs⸗
ſünden vorkommen? Wohl muſs der Fabriksherr bei größeren An⸗
agen vieles auf Anderer Ultern abwälzen. ber die Wahl ſeiner
Vertrauensperſonen muſs von der Verantwortlichkeit ge ſein,
welche bezüglich des ſittlichen Verhaltens ſeiner Tbeiter und der
Sittlichkeitsſicherheit ſeiner Arbeitsräume auf ihm laſtet; und die
Oberaufſicht und perſönliche Einſichtnahme muſs ihm In der 2
nannten Beziehung nicht weniger Herzen gehen, als die perſönliche
Controle des materiellen guten Fortganges der nlagen nd der
Geſchäfte

„Ihr ſeid verpflichtet, den Arbeitern Zeit zu laſſen für ihre
gottesdienſtlichen ebungen“ das dritte ahnwor des eiligen
Vaters Für wahrhaft chriſtliche Arbeitgeber iſt dieſe Mahnung kaum
vonnöthen. Es ſtreitet zu ſehr die erſten Kenntniſſe In der
chriſtlichen Sittenlehre, die des ritten Gebotes nicht zu wiſſen
und die allernothwendigſten Kundgebungen eines praktiſchen
Chriſtenthums, teſe augenfälligſten Pflichten verſäumen, als daſs
öffentliche Entheiligung der gottgeweihten Tage von einem halbwegs
I geſinnten Manne angeordnet oder nuLr gedulde werden
könnte Allein das Unchriſtenthum hat In unſeren agen ſo traurige
Fortſchritte gemacht, beſonders In den Reihen der Beſitzenden und
Vornehmen, daſs ein Weckruf nach dieſer ichtung nicht unnütz iſt,
ſei ‘es die vom Unchriſtlichen Geiſte ſchon angeſteckten Arbeitgeber
aufzurütteln, ſei E wenigſtens den Arbeitern zeigen, wie
eit eine Vergewaltigung threr heiligſten Intereſſen nicht gehen Urſe

Zwar α

ſt CS bekannt, daſs Ausnahmsfälle eintreten können,
in welchen von der ſich vorgeſchriebenen Sonn⸗ und Feſttagsruhe
kann Umgang werden. Solche poſitiv göttliche und kirchliche
Gebote wollen nicht In der Arſe ufgefaſst ſein, daſs nicht eine
eintretende Noth oder die wendung beträchtlichen Schadens 9e·
nügenden Grund abgäbe, ſoweit nöthig, auch Sonntagsarbeit zu
verrichten oder verrichten 3u laſſen ein die Entſchuldigung rei
auch nicht 35  ber die Nothfälle hinaus. Der Arbeitgeber, welcher die
Arbeiter anhält oder moraliſch zwingt, iſt In erſter Linie haftbar
für die Einhaltung der richtigen Grenzen, und muſs nach Möglichkeit
trotz der Noth, die Arbeit onntags nicht Unterbrechen zu können,
wenigſtens freie Zeit 3u chaffen en damit der Arbeiter von der
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Theilnahme vorgeſchriebenen Gottesdienſte nicht ausgeſchloſſenwerde. Wenn alſo ohne Noth und über die Noth hinaus der Arbeit⸗
geber dennoch Arbeit fordert, ſo ſetzt EL ſich ins Unrecht ott
und eine beiter teſe aber können trotzdem In threr 0  age
einen Entſchuldigungsgrund finden, der dann mit doppelter Wucht
auf das Gewiſſen des Brotherrn zurückprallt. Falls nämlich die Arbei

4＋
nicht etwa zum ohn oder zur Verachtung der kirchlichen und gött⸗
en Vorſchriften gefordert wird, ſo ieg für den Tbetter ein
Entſchuldigungsgrund ann vor, enn EL bei Weigerung der Arbeit
ganz entlaſſen würde und dadurch für ſich und ſeine Familie rotlos
bliebe So ange ETL alſo eine andere Arbeitsanſtellung nicht finden
kann und für einen und der Seinigen Unterhalt vom täglichen
Verdienſt abhängig iſt ſo ange würde nicht ihm die Verletzungder Sonn⸗ und Feſttagsruhe zur Laſt allen, ſondern für ihn nur
ein Tleiden chweren Unrechts ſein

ber alles, was bis jetzt von den Pflichten der Arbeitgeber
geſagt iſt, ſtellt ſich nur als das Unterſte Maß erſelben dar;
iſt der negative El kein Unrecht thun Die Verletzung dieſer
Pflichten iſt die ſchwerwiegendſte, die Erfüllung derſelben noch weit⸗
QAus nicht die edelſte und lobwürdigſte Handlung. Es gibt noch andere
Pflichten E auf höherer Grundlage ruhen, als auf dem reinen
Ausgleich von Mein und Dein oder auf dem rengen Recht des
Andern; und wiederum andere ichten, E ein pflichtgemäßes
Maß nicht kennen, ondern ohne Maß und ohne ang freidie Arbeiter und jedweden Bedrängten egnend ſich bethätigen.

Eine gewiſſe Reihe von Pflichten ſcheint Leo III. nUur 0  en
andeuten zu wollen, indem EL der Aufzählung von Rechtsverletzungen,
vor welchen die Arbeitgeber ſich hüten müſsten, den allgemeinen Satz
vorausſchickt: „•  abe auch die gebürende Rückſicht auf das geiſtige
0 und die religiöſen Bedürfniſſe der Arbeiter“ Wenn die
dann olgende Einzelaufzählung nur negative Pflichten die Ver—
meidung der verſchiedenen rten von Ungerechtigkeit enthält: ſo aben
doch die vorausgeſchickten Orte naturgemäß einen weiteren Sinn.
Und gewi dem Arbeitgeber ſoll auch die Oſitive Sorge für das
Wohl der Arbeiter Herzen liegen. In welcher Tragweite und
nach welchem Maße, das läſst ſich nicht durch einen einfachen Satz
agen das ang weſentlich von den engeren oder loſeren Beziehungen

den Arbeitern ab Heutzutage hat ſich das Verhältnis chon ſo
oſe geſtaltet, daſs Arbeitsleiſtung und Lohn faſt das einzige Binde⸗
glie zwiſchen Herren und Arbeitern iſt Ich durchweg Fum egen
Die franzöſiſche Sprache bezeichnet den Arbeitgeber mit dem Namen
patron: ES ird dadurch in inniger Weiſe das väterliche Verhältnis
ausgedrückt, in welchem derſelbe 3u ſeinen Arbeitern ſtehen ſollte,
ähnlich wie der Hausvater nicht nur ſeinen Kindern ein Qater ſein
muſs, ſondern auch auf alle Hausangehörigen ſeine väterliche orge
auszudehnen hat Freilich ird und muſs die Sorge anders ſein
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bei ſelbſtändigen Arbeitern, als bei unſelbſtändigen Gehilfen, anders
innerhalb einer häuslichen Familie, als bei großer Betriebsanlage.
I eS iſt doch der U und die Pflege erſelben üter, auf
welche die väterliche Fürſorge überall gehen ſoll, der Schutz und
die Pflege der ſittlichen und religiöſen Uter Das ſittlich religiöſe
Leben der geſammten in Arbeit genommenen Untergebenen ollte
wie In einer erweiterten Familie vom Haupte erſelben nicht nur
keine Störung und frevelhafte Beeinträchtigung, ſondern Förderung
rfahren.

Wir wiſſen ſehr wohl, daſs das bei unſeren beutſchen Ver⸗
hältniſſen vielfach ein leeres deal leihen wird. Die aubens⸗
rennung und Religionsverſchiedenheit hemmend Im Wege Ein
katholiſcher Arbeitgeber kann auf einen akatholiſchen Arbeiter einen
ſittlichen religiöſen Einfluſs kaum ＋3

ausu

ben; umgekehrt muſs der
atholiſche Arbeiter jede religiöſe Beeinfluſſung eitens eines akatho⸗
liſchen Arbeitgebers von der Hand weiſen. Allein aubens und
Religionseinheit iſt das Normale, und dieſes Normale muſs zur
Grundlage dienen, wir das Verhältnis des Arbeitgebers zum
Arbeiter betrachten, wie eS ſein Annähernd kann dennoch ein
katholiſcher Arbeitgeber, wenigſtens ſeinen katholiſchen Arbeitern
gegenüber, ſein ige Verhältnis verwirklichen. Thatſächliche
Beiſpiele auch aus der Gegenwart eweiſen die Möglichkeit. Unſere
deutſchen Männer QAus der Arbeiterwelt vertragen zwar eine Bevor—
mundung nicht El Dieſe iſt auch nicht nöthig. Ute Beiſpiel
und ein gute Wort nach Zeit und paſſender Gelegenheit hebt und
feſtigt ohne Mühe den moraliſchen Halt des Arbeiters; eine gewiſſe
Beobachtung, die gar nicht eine ewachung zu ſein braucht, hin⸗
ichtlich des ſittlichen und religiöſen Betragens, eine kleine Belohnung
für fortgeſetztes tadelloſes und muſterhaftes Benehmen regt und
ſporn zu größerer ſittlichen Anſtrengung; Gelegenheit außer⸗
gewöhnlichen religiöſen ebungen oder Veranſtaltung erſelben weckt
den chriſtlichen EI und gründet ihn tiefer und feſter,
den Anprall der Stürme des Unglaubens und der Verführung an

halten.
Freilich, nach dieſen Andeutungen zu handeln, 10 nuLr

ſie zu verſtehen, iſt beim Arbeitgeber wahrhaft chriſtlicher Sinn von-
nöthen, der ihn durchdringt von der chriſtlichen Auffaſſung ſeiner
Stellung und des ganzen irdiſchen Lebens We nuLlr für dieſes Leben
lebt, wer alſo den möglichſt vielſeitigen Genuſs der irdiſchen Uter
als das Endziel ſeines Strebens anſieht der kann ſich vom häſs
ichſten igennu nicht losmachen, der 1e immer nur auf eigenen
Gewinn und auf Vermehrung des eigenen Beſitzes; ſelbſt enn
den Schein der Menſchenfreundlichkeit annimmt und fremde Noth
lindert, ſo iſt PS nicht eigentliche Menſchenliebe, ondern ſe
ſüchtige Eigenliebe, E die eigene größere Sicherheit oder auch
wohl igenlob, Eitelkeit und Ruhmſuch ſich zum lele ſetzt Ganz
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anders ein chriſtlicher Arbeitgeber. Er le ſein Leben und ſeineStellung viel ruſter 0 ſein eben als eine Vorbereitung fürein ewiges, jenſeitiges eben, ſeine Stellung als ern Ur und durchder Verantwortlichkeit ott Unterſtelltes Amt Er wer 4 daſs
irdiſcher Reichthum In ſich betrachtet ern zweifelhaftes Gut iſt,
daſs, wenn von ihm das Herz gefangen wird, ihn das ehe des
eilan Segen I Darum iſt dem chriſtlichen Arbeitgeberder Reichthum ittel zu höherem Zweck Nachdem dem eigenen Bedarfund der berechtigten orge für die Zukunft genügegeleiſtet iſt, 1Eden Reichthum als ern Mittel zur Uebung chriſtlicher Tugendund zur Auswirkung der Abſichten Gottes icherung des eigenen
Ei Im jenſeitigen eben, Linderung fremder Noth auf dieſer Welt,
das ſind die Angelpunkte ſeines reben. Urde dieſes allgemein,dann ergäbe ſich von ſelbſt eln usglei der Verſchiedenheit der
Stände und des Beſitze

8

27 nicht wie ihn das glatte Maß der Ge⸗
rechtigkeit vorzeichnet, ondern wie ihn das gerüttelte und gehäufteMaß der &  iebe ausmiſst.

Wer Im de Glaubens den Unterſchied in St und
Eſt der verſchiedenen Menſchen nſieht, der wird nicht nur ver⸗
öhnt mit der oft ſo chroffen Ungleichheit, ondern EL uſs die
göttliche Weisheit anerkennen nd bewundern, 2 gerade jeneUngleichheit nicht bloß zum feſten des geſellſchaftlichen Zuſammenlebens gemacht, ſondern mit ihr auch die Triebkraft zu herr⸗lichen Tugenden gegeben hat und zu reichlicherem Verdienſt für die
wigkeit. Die Ungleichheit Iim EI iſt die moraliſch nothwendigeBedingung zur Leiſtung all der verſchiedenen Arbeiten und Be⸗
ſchäftigungen, E bei fortgeſchrittener Cultur nothwendig ſindund von dem Einen für den Anderen geſchehen müſſen Die Un
gleichheit Im EIt gibt Unmittelbar Gelegenheit und zwingt die
Aermeren und Bedrängten faſt dazu, ſich In beſtändiger Uebung
verſchiedener Tugend erhalten, un der Geduld, der ntſagung,der Zufriedenheit, Gottergebenheit, Hoffnung auf das Jenſeits4es iſt ſo wahr, daſs * nUuL die U wiſchen fortgeſetzter Tugend⸗übung oder troſtloſem Unglück gibt, und daſs dort, das Ver⸗
ſchwinden chriſtlichen Sinnes jene Tugenden bis zur urzel Ertöodte hat,dieſer eine Reihe von Laſtern ſich 2 einander folgendbethätigen werden: Haſs Neid, Unzufriedenheit, Lebensüberdruſs,
Verzweiflung, und daſs zum moraliſchen Ruin ſich der Ruin allen
irdiſchen Glückes und Frohſinns geſellt Die Ungleichheit um Eſigibt aber auch den Begüterten und Reichen die Gelegenheit 5 viel⸗
LY Tugend. Zwar werden ſie nicht gedrängt, wie die Armen;ſie müſſen vom Geiſt des Glaubens ſich drängen laſſen und ſich
ſelber drängen; dann * aber auch bei ihnen, ihre Wege
Schritt für Schritt mit Tugendübung zu bezeichnen. 0  un,Freigebigkeit, Mitleid, Opferſinn ſchmückt ſie dann mehr, als elde
und old Der El des Glaubens drängt ſie aber umſo ſtärker
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dazu, weil ſie wohl wiſſen, daſs auch für ſie das Wort des Heilandes
gilt, welches nUur auf Selbſtverleugnung und er hin die Anwart⸗

auf das ewige eben zuſichert, und daſs ſie, was thnen durch
ihre Stellung und ihre Verhältniſſe Entſagung und Leid abgeht,
durch Mitleid und opferwillige Nächſtenliebe erſetzen müſſen

Da etreten wir das Gebiet der wahren chriſtlichen Nächſtenliebe,
we gerade durch die chriſtlichen Wahrheiten und ur die Ge⸗
heimniſſe der chriſtlichen Offenbarung über alle natürliche Menſchen⸗
ebe hinaus geadelt und zum eigentlichen Heroismus hinaufgehoben
wird. Zwar iſt eine wirklich heroiſche Uebung der Nächſtenliebe
ſelten In den Heiligen der V ehen wir dieſelbe ver⸗
wirklicht: da ſchauen wir eine Selbſtentſagung zugunſten des en,
welche bis zur vollſtändigen Entäußerung des eigenen Beſitzes, 10 bis
zur opferfreudigſten Vernichtung der eigenen Perſönlichkeit Iim Dienſte
des Mitmenſchen geht Allein der Keim eines wahrhaften Heroismus
leg ImM Weſen der chriſtlichen Liebe man agen, ſie aue
Iim Nächſten das eigene ſo würde QAmi wenig geſagt Nein,
ſo wie ſie das eigene In ſeinem Verhältniſſe zu ott und dem
Gottmenſchen anſchaut und unendlich weit über das natürliche Ver⸗
hältnis hinaushebt, ſo au ſie auch Im Nächſten, auch Im Geringſten
und Niedrigſten, einen Bruder Chriſti, einen Tlbsten Chriſti, 10,
Iim gewiſſen Sinne I  V ſelber „Was ihr dem Geringſten
der Meinigen gethan habt, das habt ihr mir an In dieſer
Anſchauung ſchon, wenn ſie ern und lebendig iſt, ieg ein Heroismus
der Unterwürfigkeit und Demuth des Geiſtes einbeſchloſſen; doch dieſer
muſs ergänzt werden ur die praktiſche Bethätigung jener Anſchauung.
ine lebendige Erfaſſung dieſer Grundwahrheit unſerer heiligen Religion
58t die Ociale rage weit eingreifender, indert die ſociale Noth weit
reichlicher, als nur die ſtrengſte und genaueſte rfüllung der all⸗
ſeitigſten Gerechtigkeit und eL Rechtsforderungen * zu thun vermag.
Sie engt ſich auch nicht ein In die Grenzen der Privatwohlthätigkeit.
Sie ſchaut Qus nach Mitteln und egen, durch gemeinſame
und öffentliches Eingreifen der allgemein und öffentlich gewordenen
Noth ſteuern Leo III. ſpri In dem letzten Theile ſeines Rund⸗
ſchreiben von dieſer ſocialen Thätigkeit der Arbeitgeber, und zwar
in Verbindung mit den Arbeitern ſelber „Endlich können In dieſer
Angelegenheit die Lohnherren und die Arbeiter ſe ehr viel thun,
durch Maßnahmen und Einrichtungen nämlich, we den Nothſtand
mögli eben und die eine Claſſe der anderen näher bringen.“ Der
heilige Qter geht dann auf die verſchiedenen Vereine ein zur Unter⸗
ſtützung und der Arbeiter, zUum Schutz der V  üugend und der
Schwachen. Daſs einen erheblichen Theil dieſer Arbeit von den
Arbeitgebern geleiſtet u ſehen wünſchte, dürfte ſattſam daraus hervor⸗
gehen, weil ETL bei dem ganzen Abſchnitt 3  ber das Vereinsweſen Zu⸗
gunſten der Arbeiterwelt eS In den Vordergrun E daſs auf dieſe
eiſe auch die ern lohnendes Feld vorfänden, auf welchem
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ſie ihre Thätigkeit zur Beſſerung der ocialen Lage entfalten önnten.
„Du einer Zeit wie die unſ'rige“, El * dann weiter, „mit thren
geänderten Lebensgewohnheiten können natürlich ni die en
Innungen m ihrer ehemaligen Geſtalt wieder ins eben gerufen
werden; die Sitten, der Fortſchritt In Wiſſenſcha und Bildung,
die geſteigerten ebensbedürfniſſe, alles E andere Anforderungen.
ber eS iſt nothwendig, das Corporationsweſen Unter Beibehaltung
des alten Geiſtes, der S belebte, den Bedürfniſſen der Gegenwart
anzupaſſen Sehr erfreulich iſt ES, daſs In unſerer Zeit mehr und mehr
Vereinigungen jener Art entſtehen, ſei E daſ ſie aus Arbeitern
allein, oder QAus Arbeitern nd Arbeitgebern zuſammen ſich bilden,
und man kann nuL wünſchen, daſs ſie Zahl und innerer 1
zunehmen.“

Es wäre gewiſs eine vor Ott und den Menſchen verdienſtliche
Aufgabe, wenn die Arbeitgeber ſelbſt ihre Beihilfe eiſten würden,
Ur genoſſenſchaftlichen Organiſierung der Arbeit, wenn ſie, ſei eS

mit Verzicht auf thren größeren ortheil, den berechtigten
Vortheil der Arbeiter In die Hand nähmen, zur gütlichen Schlichtung
eintretender Zwiſtigkeiten Im gegenſeitigen Einvernehmen ſchon um
Voraus Organe chafften, nicht die enge zu beherrſchen,
ſondern Um thre wahren 0 dienen.

Al riſten Aben wir In allem ein Vorbild I
Er, obgleich nach beſtem Recht Herrſcher und önig des Weltalls,
kam un die Welt, nicht um errſchen und edient zu werden,
ondern 5 dienen. Was EL bis zum äußerſten Heroismus und
bis zUum göttlichen eberma gethan hat, ſoll jeder In ſeiner Stellung
wenigſtens bis zum Vollmaß ſtrenger und arüber hinaus
nach dem Antriebe des inneren Eifers vollführen. Dann wird die
menſchliche Geſellſchaft zu einem wahren moraliſchen Körper,
welchem die verſchiedenen Stände und Claſſen und Berufe wie Glieder
harmoniſch eingefügt ſind Dann wird ſich immer mehr bewahrheiten,
was der poſte ſagt „Ein Körper ſind wir in riſtus, die einzelnen
aber ſind der eine des anderen Glieder“ (Röm 1420 Bedeutungsvoll
El S  —— In I ein Körper. EY Chriſtus und ſeiner 1
wird das nie Wahrheit. Wir werden Uuns freilich noch wohl ange
auf eine Annäherung das chriſtliche deal beſchränken müſſen.
ber dieſe Annäherung ſoll und Uſs erſtrebt werden. Wo
anderem Grunde ſocialer Usgleich, ſocialer Friede erſtre wird,
da räg das n beſtgemeinte Beſtreben den Todeskeim un ſich
Es bleibt allſeitig auch In wirtſchaftlicher und ſocialer Hinſicht wahr
eder Verchriſtlichung der menſchlichen Geſellſchaft, oder unab⸗
wendbarer Sturz und Untergang.


